
Zuschüsse für Umzugskosten 
bei Pflegegrad 2: Finanzielle 
Entlastung für 
Pflegebedürftige
Erfahren Sie, wie Sie bis zu 4.000 ¬ Zuschuss für Ihren 
Umzug erhalten können. Wir zeigen Ihnen alle 
wichtigen Informationen!



Was bedeutet Pflegegrad 2?
Erhebliche Einschränkungen
Personen mit regelmäßigem Unterstützungsbedarf 
bei Körperpflege, Ernährung oder Mobilität.

Teilweise Selbstständigkeit
Trotz Einschränkungen besteht noch eine gewisse 
Selbstständigkeit im Alltag.



Warum ein Umzug bei Pflegegrad 2?

Barrierefreiheit
Treppen und schmale Türen erschweren den Alltag und 
erhöhen das Unfallrisiko.

Nähe zu Angehörigen
Bessere Unterstützung durch Familie in unmittelbarer 
Nähe.

Pflegeeinrichtung
Wechsel in betreutes Wohnen bei steigendem 
Pflegebedarf.



Welche Kosten werden übernommen?

Transportkosten
Umzug von Möbeln und persönlichen Gegenständen.

Renovierung
Anbringen von Haltegriffen, Rampen oder Verbreiterung von 
Türrahmen.

Beratung
Unterstützung durch spezialisierte Dienstleister.

Nebenkosten
Verpackungsmaterialien und kleinere Dienstleistungen.



Maximale Fördersumme: 

4.180 Euro

80%
Kostenersparnis

Bei durchschnittlichen 
Umzugskosten von 5.000 
Euro können bis zu 4.000 

Euro übernommen werden.

4.180¬
Maximaler Zuschuss

Pro Maßnahme bei 
Pflegegrad 2, wenn die 

Voraussetzungen erfüllt sind.



Voraussetzungen für den Zuschuss
1 Pflegegradnachweis

Offiziell anerkannter Pflegegrad 2 muss vorliegen.

2 Medizinische Notwendigkeit
Der Umzug muss aus pflegerischer Sicht notwendig sein.

3 Kostenvoranschlag
Detaillierter Plan der anfallenden Kosten wird benötigt.

4 Rechtzeitige Antragstellung
Vor oder unmittelbar nach dem Umzug bei der Pflegekasse.



Ablauf der Antragstellung

Pflegesituation klären
Sicherstellen, dass der Pflegegrad offiziell anerkannt ist.

Beratung in Anspruch nehmen
Experten wie Butler Umzüge über Möglichkeiten informieren lassen.

Kostenvoranschläge einholen
Erfahrenes Umzugsunternehmen mit Angebotserstellung 
beauftragen.

Antrag einreichen
Alle Unterlagen bei der Pflegekasse einreichen und 
Genehmigung abwarten.



Rechtliche Grundlagen
Die Zuschüsse für Umzugskosten bei Pflegegrad 2 sind 
im §40 Abs. 4 SGB XI gesetzlich verankert. Diese 
Regelung sichert zweckgebundene 
Kostenübernahmen für notwendige Umzüge zur 
Verbesserung der Pflegesituation.

Luxuslösungen oder rein persönliche Wohnwünsche 
werden nicht gefördert - nur medizinisch notwendige 
Maßnahmen.



Barrierefreiheit als zentraler 
Aspekt

Barrierefreies Bad
Ebenerdige Duschen und 
Haltegriffe erleichtern die 
tägliche Hygiene.

Breite Türrahmen
Ermöglichen Zugang mit 
Rollstuhl oder Gehhilfen in 
alle Räume.

Rutschfeste Böden
Reduzieren das Sturzrisiko 
und erhöhen die Sicherheit.



Die Rolle von Butler Umzüge GmbH
Spezialisierte Beratung
Experten helfen bei der Ausschöpfung aller 
Fördermöglichkeiten und korrekten Antragstellung.

Maßgeschneiderte Organisation
Von der Planung bis zur Durchführung wird alles auf 
individuelle Bedürfnisse abgestimmt.

Koordination mit Pflegekasse
Übernahme des Papierkrams und Sicherstellung 
vollständiger Unterlagen.



Tipps für einen erfolgreichen Umzug

Frühzeitig planen
Beginnen Sie 3-6 Monate vor dem geplanten Umzug mit der Vorbereitung.

Alles dokumentieren
Sammeln Sie sorgfältig alle Belege und Nachweise für den Antrag.

Profis einbinden
Spezialisierte Unternehmen wie Butler Umzüge nehmen viel Arbeit ab.



Kontakt für Ihre Beratung
Butler Umzüge GmbH steht Ihnen als kompetenter 
Partner zur Seite 3 von der ersten Beratung bis zum 
erfolgreichen Abschluss des Umzugs.

Telefon: 030 84 51 88 55

E-Mail: info@Butler-Umzuege.de

Website: www.Butler-Umzuege.de

mailto:info@Butler-Umzuege.de


Ihr Weg zu mehr 
Lebensqualität
Ein Umzug bei Pflegegrad 2 bedeutet nicht nur 
eine neue Wohnung, sondern ein besseres Leben 
mit mehr Selbstständigkeit und Sicherheit.

Mit staatlichen Zuschüssen und professioneller 
Unterstützung wird dieser wichtige Schritt 
finanziell und organisatorisch machbar.

Teilen Sie diesen Beitrag mit Menschen, die von 
diesen Informationen profitieren könnten!


